
 

EU-Globalisierungsfonds 

Hilfen zur Erleichterung der Rückkehr ins Berufsleben für europäische  
Arbeitnehmer 

Die Arbeitnehmer in der Europäischen Union werden in Zukunft auf eine Hilfe für die Erleichterung der 
Rückkehr ins Berufsleben rechnen können, die über den neuen Europäischen Fonds für die Anpas-
sung an die Globalisierung (EGF) zur Verfügung gestellt wird. Das gab die Europäische Kommission 
am 1. März bekannt. 

Der mit einem jährlichen Budget von maximal 500 Mio. € ausgestattete Fonds wird fast 50 000 euro-
päische Arbeitnehmer unterstützen können, wobei insbesondere Regionen und Sektoren gefördert 
werden sollen, die unter den tief greifenden Veränderungen des Welthandelsgefüges leiden. 

"Kein Mitgliedstaat, auch nicht der größte von ihnen, kann im Alleingang mit den Folgen der Globali-
sierung fertig werden. Der Fonds ist eine Art europäische Versicherungspolitik [...]", erklärte José Ma-
nuel Barroso, der Präsident der Europäischen Kommission. 

Vladimír Špidla, der Kommissar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, 
setzte hinzu: "Da die EU außenhandelspolitische Entscheidungen trifft, ist es logisch, dass sie sich mit 
Hilfe dieses neuen Europäischen Fonds ihrer Verantwortung stellt und dafür sorgt, dass Arbeitskräfte, 
die aufgrund des Wandels ihren Arbeitsplatz verlieren, in dem sich ständig verändernden wirtschaftli-
chen Umfeld weder vergessen noch übersehen werden."  

Der EGF wird die Maßnahmen ergänzen, die von den Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene ergriffen werden. Zu den einmaligen, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen 
Dienstleistungen, die vom EGF finanziert werden, gehören die Unterstützung bei der Arbeitsuche, 
personalisierte Umschulungsmaßnahmen, Förderung des Unternehmertums und Beihilfen zur Unter-
nehmensgründung. 

Ebenso können spezielle, vorübergehende Einkommensbeihilfen für Beschäftigte gewährt werden, 
wie etwa Lohnzuschüsse für Personen, die an Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, oder ergänzende 
Lohnzulagen für Arbeitskräfte im Alter von über 50 Jahren. 

Um eine Hilfe aus dem Fonds zu erhalten, müssen die Mitgliedstaaten einen Beweis für den Verlust 
von Arbeitsplätzen und für Produktionsverlagerungen in Drittländer erbringen und bis zu zehn Wo-
chen nach dem Datum, zu dem die geographischen und sektoriellen Kriterien erfüllt waren, bei der 
Kommission eine Anfrage einreichen. 

Auszug aus dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung: 

1.1. Allgemeiner Kontext 

Eine verstärkte Marktöffnung und internationaler Wettbewerb eröffnen neue Möglichkeiten für wirt-
schaftliche Dynamik, Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen hoher Qualität. Al-
lerdings sind Arbeitsplatzverluste in weniger wettbewerbsfähigen Sektoren eine unvermeidliche Aus-
wirkung der Öffnung des Handels und der Globalisierung: mit diesen Anpassungskosten der Han-
delsöffnung sollte man rechnen und sie durch angemessene Strategie- und Finanzinstrumente auf-
fangen. 

Es besteht beträchtliche Asymmetrie zwischen den Vorteilen der Öffnung, die diffus sind und häufig 
einige Zeit brauchen, bis sie zu Tage treten, und den ungünstigen Wirkungen, die deutlicher sichtbar 
sind, unmittelbar eintreten und sich auf bestimmte Einzelpersonen und Gebiete konzentrieren. Wie 
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kürzlich durch mehrere Studien und von internationalen Institutionen hervorgehoben wurde, kann 
diese Asymmetrie – wenn man ihr nicht sachgemäß Rechnung trägt und ihr entsprechend begegnet – 
zu einer verzerrten Wahrnehmung der Globalisierung führen und als Ergebnis die öffentliche Unter-
stützung für Handelsliberalisierung und Marktöffnung untergraben. 

Es besteht breite Übereinstimmung in der Union, dass man den negativen Effekten weit gehender 
struktureller Veränderungen im Welthandelsgefüge entgegentreten muss, insbesondere, was die Bür-
ger anbelangt, deren Beschäftigung und Lebensunterhalt durch verstärkten Wettbewerb und Markt-
öffnungen in erheblichem Maße in Frage gestellt werden. 

Dies ist ein Gebot der Fairness und Solidarität – Grundwerte der Gesellschaften der Union –, das 
eindeutig eine europäische Dimension aufweist, da die Gemeinschaft für die Außenhandelspolitik 
zuständig ist und somit für Entscheidungen, die zu verstärktem Handel und wachsender Handelslibe-
ralisierung führen. Daher folgt, dass die Union auch die Kosten für die von ihr verfolgte Politik tragen 
muss, vor allem für eine Handelspolitik, die zwar insgesamt für die europäische Wirtschaft und für die 
Beschäftigung von Nutzen ist, die aber in gewissem Umfang Entlassungen auslöst. Es handelt sich 
auch um ein Gebot der Effizienz, da Maßnahmen zu Gunsten einer schnellen Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt Übergänge erleichtern und beschleunigen können, z. B. dadurch, dass Zeiten 
der Arbeitslosigkeit und zu geringe Nutzung des Humankapitals begrenzt werden. 

1.2. Begründung des Vorschlags 

Der Bericht der Kommission zum Thema „Europäische Werte in der globalisierten Welt“ unterstrich 
vor kurzem die Vorteile der Marktöffnung und des verstärkten internationalen Wettbewerbs, hob aber 
auch hervor, dass wir „den einzelnen Menschen beistehen (müssen), indem wir diejenigen, deren 
Arbeitsplätze verschwinden, mit den richtigen Maßnahmen unterstützen und ihnen helfen, rasch eine 
neue Arbeit zu finden.“ 

Vor diesem Hintergrund schlug Kommissionspräsident Barroso vor, einen Fonds für die Anpassung 
an die Globalisierung einzurichten, im Folgenden als „der EGF“ bezeichnet. Dieser würde einen euro-
päischen Ansatz darstellen, um denen zu helfen, die sich an die Folgen der Globalisierung anpassen: 
ein Zeichen der Solidarität der Vielen, die aus der Öffnung Vorteile ziehen, für die Wenigen, die sich 
mit dem plötzlichen Schock des Arbeitsplatzverlusts konfrontiert sehen. 

Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 15.-16. Dezember 2005 vereinbarten die Staats-  
und Regierungschefs die Einrichtung eines Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, „der zu-
sätzliche Unterstützung für Arbeitnehmer, die aufgrund größerer Strukturveränderungen im Welthan-
delsgefüge arbeitslos geworden sind, bereitstellen und sie bei Umschulung und Stellensuche unter-
stützen soll. Die Intervention des Fonds unterliegt strengen Kriterien in Bezug auf das Ausmaß der 
Wirtschaftsverlagerung und ihrer Auswirkungen auf die Volkswirtschaften auf lokaler, regionaler oder 
nationaler Ebene“. 

Die Vorstellung, dass der Handel zum Abbau von Arbeitsplätzen führt, zusammen mit der Vorstellung, 
dass eine handelsbedingte Umstellung besonders viele Arbeitsplätze kostet, ist ein überzeugendes 
Argument für eine gezielte Unterstützung für Anpassungen. Zwar sind in erster Linie die Mitgliedstaa-
ten dafür verantwortlich, sich mit den negativen Folgen der Handelsanpassungen auseinander zu 
setzen, die EU sollte aber über ein eigenes Instrument verfügen, um Arbeitnehmer zu unterstützen, 
die durch handelsbedingte Anpassungen mit einer europäischen Dimension (angesichts ihres Um-
fangs und ihrer Auswirkungen) arbeitslos geworden sind. 

1.3. Ziele des Vorschlags 

Zweck des EGF ist es, die Solidarität der Union mit Arbeitnehmern zu demonstrieren, die durch eine 
Handelsliberalisierung arbeitslos geworden sind. Die Unterstützung des EGF gilt Menschen, d.h. Ar-
beitnehmern; seine Interventionen sind geografisch ausgerichtet. Die Unterstützungsmaßnahmen 
konzentrieren sich auf Arbeitnehmer, die in den Gebieten arbeitslos geworden sind, die von Störun-
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gen des Wirtschaftsgeschehens aufgrund von Veränderungen im Welthandelsgefüge am stärksten 
betroffen sind. Da Störungen der Wirtschaftsentwicklung in allen – kleinen wie großen – Mitgliedstaa-
ten auftreten können, stehen die Interventionen des EGF den Arbeitnehmern in allen Mitgliedstaaten 
zur Verfügung. 

Im Einzelnen wird der EGF in Fällen intervenieren, in denen weit gehende strukturelle Veränderungen 
im Welthandelsgefüge zu einer schwerwiegenden Störung des Wirtschaftslebens führen, wie einer 
Standortverlagerung in Drittländer oder einem massiven Anstieg der Importe oder zu einem allmähli-
chen Rückgang des Marktanteils der EU in einem bestimmten Sektor führen. Die Unterstützung des 
EGF soll dazu dienen, die betreffenden Personen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, wobei 
vorhandene und neue Beschäftigungsmöglichkeiten genutzt und die Anpassungskosten für die betref-
fenden Arbeitnehmer, Regionen und Orte begrenzt werden sollen. 

Aus mehreren empirischen Studien geht hervor, dass die Anpassungskosten für Arbeitnehmer höher 
sein können, deren Arbeitsplätze durch die Handelsentwicklung verlagert worden sind als für andere 
Personen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Arbeitnehmer, die in international stark wettbewerbsfähigen 
Sektoren arbeitslos werden, erleben längere Zeiten der Arbeitslosigkeit – und bei einer Neueinstellung 
höhere Gehaltseinbußen – als Arbeitnehmer in anderen Sektoren. Dies geht im Allgemeinen darauf 
zurück, dass durch die Handelsentwicklung verdrängte Arbeitnehmer im Durchschnitt älter sind und 
eher Bildungsabschlüsse aufweisen, die an neu entstehende Beschäftigungsanforderungen nicht voll 
angepasst sind. 

Da durch die Handelsentwicklung verdrängte Arbeitnehmer im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern 
möglicherweise mit beträchtlichen Anpassungsherausforderungen konfrontiert werden, können sich 
gezielte Unterstützungsmaßnahmen und Wiederbeschäftigungsdienstleistungen als angemessen und 
wirksam erweisen, wenn Handelsschocks spezifische Regionen im Übermaß treffen und auf den loka-
len Arbeitsmärkten zu weit reichenden Freisetzungen führen, wobei gleichzeitig nur wenige Alternativ-
arbeitsplätze in der Region verfügbar sind. 

Handelsbedingte Freisetzungen haben auch höhere Anpassungskosten in den Gebieten zur Folge, 
die in starkem Maße von im Niedergang befindlichen Sektoren und Berufen abhängen. Eine gezielte 
Unterstützung ist auch dann besonders angezeigt, wenn ganze Wirtschaftssektoren von Folgen der 
Handels- und Investitionsliberalisierung betroffen sind; das Problem wird dann besonders akut, wenn 
diese im Niedergang befindlichen Sektoren in bereits benachteiligten Regionen angesiedelt sind. Da-
her sind die geografischen Auswirkungen der angekündigten Arbeitsplatzverluste in einem gegebenen 
Unternehmen oder Sektor eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Intervention des EGF 
ausgelöst wird. 

Die Intervention des EGF sollte nach strengen, transparenten und messbaren Kriterien erfolgen, damit 
eine objektive Auswahl von Anträgen ermöglicht wird. Eine Unterstützung durch den EGF ist für Ar-
beitnehmer aus allen Arten von Unternehmen in gleicher Weise und unter denselben Bedingungen 
verfügbar, da Veränderungen im Welthandelsgefüge multinationale und nationale Unternehmen ge-
nauso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) betreffen. 

Angesichts der veränderlichen und unvorhersehbaren Faktoren, die die Aktionen dieses neuen In-
struments auslösen, sollte die Verordnung auch die Möglichkeit zulassen, die Kriterien anzupassen, 
sobald Erfahrungen mit der Durchführung des EGF vorliegen, vor allem hinsichtlich der Interventions-
kriterien. Insbesondere sollte die Überarbeitung der Verordnung eine Möglichkeit bieten, die EGF-
Interventionskriterien, falls erforderlich, anzupassen, um sicherzustellen, dass sie alle Gegebenheiten 
und Merkmale sämtlicher Mitgliedstaaten angemessen einbeziehen, einschließlich der relativen Grö-
ße der Arbeitsmärkte. 

Der EGF wird einen Finanzbeitrag für Maßnahmen als Teil eines Pakets personalisierter Dienstleis-
tungen bereitstellen, mit denen die betroffenen arbeitslosen Arbeitnehmer wieder in den Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden sollen. Er soll ein ganzes Spektrum personalisierter Dienstleistungen finanzie-
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ren, die auf die spezifischen Bedürfnisse der von Entlassungen betroffenen Arbeitnehmer zugeschnit-
ten sind. Auf diese Weise verbindet man aktive Maßnahmen, wie zum Beispiel Unterstützung bei der 
Arbeitsuche, mit vorübergehenden Einkommensbeihilfen für Beschäftigte; erfahrungsgemäß sind 
Lohnzuschüsse, mit denen sichergestellt werden soll, dass sich Arbeit bezahlt macht, dann äußerst 
wirksam bei der Steigerung der Erwerbsbeteiligung, wenn sie mit aktiven arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen einhergehen. 

Somit soll der EGF einen Beitrag dazu leisten, die Bedingungen für die Flexicurity innerhalb der EU zu 
schaffen: einen Ausgleich zwischen Flexibilität und Arbeitsplatzsicherheit, bei dem es darum geht, die 
Aussichten der Menschen auf Arbeit und die Nutzung neuer Fähigkeiten zu verbessern und gleichzei-
tig die Flexibilität zu fördern, die vonnöten ist, um den neuen Herausforderungen der Globalisierung 
zu entsprechen. 

Die Unterstützung durch den EGF wird zusätzlich zu den Anstrengungen der Mitgliedstaaten auf nati-
onaler, regionaler und lokaler Ebene gewährt. Er unterstützt keine von der Globalisierung beeinträch-
tigten Unternehmen und sein Finanzbeitrag ersetzt nicht Verpflichtungen von Unternehmen, die sich 
aus dem nationalen Recht oder aus Kollektivvereinbarungen ergeben. 

Der EGF wird ausschließlich auf Ersuchen eines Mitgliedstaats tätig. Werden mehrere Tochterunter-
nehmen einer multinationalen Gesellschaft in der Union gleichzeitig geschlossen, so kann dies dazu 
führen, dass mehrere Mitgliedstaaten Anträge auf einen Finanzbeitrag des EGF einreichen; die Kom-
mission wird jeden Antrag getrennt untersuchen, um festzustellen, ob die Kriterien und Bedingungen 
für eine Mobilisierung des EGF gegeben sind. 

Sobald die beabsichtigten Entlassungen gemäß den Artikeln 1 und 3 der Richtlinie 75/129/EWG3 
angezeigt sind, könnten die betroffenen Arbeitnehmer möglichst bald unterstützt werden. Zwar muss 
jede Intervention des EGF eigens durch einen Beschluss des Rates und des Europäischen Parla-
ments genehmigt werden, die als Haushaltsbehörde der Gemeinschaft tätig werden, der antragstel-
lende Mitgliedstaat könnte jedoch unverzüglich selber aktiv werden, ohne auf den Finanzierungsbe-
schluss oder die tatsächliche Auszahlung des Finanzbeitrags zu warten. Auf diese Weise könnte der 
Zeitraum zwischen der vorherigen Anzeige und den tatsächlichen Entlassungen (der häufig durch EU-
Rechtsvorschriften und nationales Recht vorgesehen und festgelegt ist) in vollem Umfang genutzt 
werden, um die personalisierten Dienstleistungen für betroffene Arbeitnehmer einzuleiten. 

1.4. Übereinstimmung mit anderen Politikbereichen und Zielen der Europäischen Union 

Die hauptsächliche Reaktion der Europäischen Union auf die Möglichkeiten und Herausforderungen 
der Globalisierung und Handelsanpassung besteht darin, den Wandel in den Griff zu bekommen: die 
Lissabon-Strategie setzt die Rahmenbedingungen für Modernisierung und Reform, die zu Wachstum 
und mehr Arbeitsplätzen führen. Die Finanzinstrumente der Union – insbesondere die Strukturfonds – 
sind in zunehmendem Maße darauf ausgerichtet, diese Zielsetzungen zu verwirklichen; die Partner-
schaft wird durch die Einbeziehung der Sozialpartner über den autonomen sozialen Dialog verstärkt. 

Die Strukturfonds sind die Grundlage für eine strategische Vorgehensweise; sie dienen mittel-  
bis langfristig über einen Programmplanungszyklus von sieben Jahren zum Aufbau des Human- und 
Sachkapitals. Insbesondere der Europäische Sozialfonds (ESF) hat folgende Anliegen als Prioritäten 
gesetzt: Vorwegnahme und Bewältigung des Wandels durch zunehmende Anpassungsfähigkeit von 
Arbeitnehmern und Unternehmen, Erweiterung des Zugangs zur Beschäftigung und zur Beteiligung 
am Arbeitsmarkt, Verstärkung der sozialen Eingliederung benachteiligter Menschen und Bekämpfung 
von Diskriminierungen sowie die Förderung von Reformpartnerschaften. Mit Hilfe des neuen Pro-
gramms Lebenslanges Lernen (2007-2013), insbesondere über das Unterprogramm Leonardo da 
Vinci, wird die Entwicklung innovativer Ausbildungsinstrumente möglich, die spezifischen Qualifikati-
onsanforderungen entsprechen können. 

Der neue Fonds ergänzt bestehende Strategien und Finanzinstrumente, einschließlich der Gemein-
schaftsstrategien zur Antizipierung und Begleitung von Umstrukturierungen. Allerdings verbindet der 
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EGF, im Gegensatz zu diesen, eine geografische Dimension mit spezifischen und zielgerichteten 
Unterstützungsmaßnahmen, die ausschließlich auf personalisierte Unterstützung für die Wiederein-
gliederung in das Erwerbsleben von Arbeitnehmern ausgerichtet sind, die von der Entwicklung inter-
nationaler Handelsabläufe betroffen sind. 

Eine Überschneidung mit Maßnahmen im Rahmen anderer gemeinschaftlicher Politikbereiche, insbe-
sondere der Kohäsionspolitik, wird mit Hilfe einer Reihe von Bestimmungen vermieden, die den An-
wendungsbereich des Instruments eindeutig festlegen; dabei wird eine Doppelfinanzierung ausge-
schlossen und ausdrücklich eine Koordinierung mit sonstigen Unterstützungsmaßnahmen aus Finan-
zierungsquellen der Gemeinschaft vorgesehen. 

Schließlich sollten – während der EGF das allgemeine Ziele verfolgt, arbeitslose Arbeitnehmer zu 
unterstützen – die Kommission und die antragstellenden Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Bei-
träge des EGF in Übereinstimmung mit den im Vertrag niedergelegten Grundsätzen der Gleichstel-
lung der Geschlechter und der Nichtdiskriminierung bereitgestellt werden und nicht Arbeitslosengeld- 
oder Vorruhestandszahlungen durch die Mitgliedstaaten ersetzen wird. 

Nach: Europäische Kommission (März 2006): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

Der vollständige Text  des EU-Vorschlags kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2006/mar/com06091_final_de.pdf
Weitere Informationen zu dem neuen Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung sind dem Memorandoum 
der Kommission zu diesem Thema zu entnehmen. 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/99&format=PDF&aged=0&language=DE&guiLanguage
=fr
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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